
Beitragssatzung der MCity Gewerbe und Tourismus Miltenberg e.V. vom 01.04.2017
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E Ehrenmitglied ./. ./. ja nein nein nein nein nein -  €     -  €        -  €        -  €        ./.

P Privatperson, Kleinvermieter ./. ./. ja nein nein nein nein nein 2,80 €   -  €        33,60 €    33,60 €    jhrl.

0 Privatvermieter Plus ./. ./. ja ja ja nein nein nein 5,00 €   -  €        60,00 €    60,00 €    jhrl.

1 Kleingewerbe + Institution ./. ./. ja ja ja nein nein nein 5,00 €   5,00 €      120,00 €  131,40 €  jhrl.

2 Gewerblich 2 bis 2 Mitarbeiter bis 20 Mitarbeiter ja ja ja kostenpfl. kostenpfl. nein 5,00 €   20,00 €    25,00 €    28,80 €    mtl.

3 Gewerblich 3 bis 3 Mitarbeiter bis 30 Mitarbeiter ja ja ja kostenpfl. kostenpfl. ja 5,00 €   30,00 €    35,00 €    40,70 €    mtl.

4 Gewerblich 4 bis 4 Mitarbeiter bis 40 Mitarbeiter ja ja ja 1xfrei kostenpfl. ja 5,00 €   40,00 €    45,00 €    52,60 €    mtl.

5 Gewerblich 5 bis 5 Mitarbeiter bis 50 Mitarbeiter ja ja ja 1xfrei kostenpfl. ja 5,00 €   50,00 €    55,00 €    64,50 €    mtl.

6 Gewerblich 6 bis 6 Mitarbeiter bis 60 Mitarbeiter ja ja ja 1xfrei kostenpfl. ja 5,00 €   60,00 €    65,00 €    76,40 €    mtl.

7 Gewerblich 7 bis 8 Mitarbeiter bis 80 Mitarbeiter ja ja ja 2xfrei kostenpfl. ja 5,00 €   70,00 €    75,00 €    88,30 €    mtl.

8 Gewerblich 8 bis 10 Mitarbeiter über 80 Mitarbeiter ja ja ja 2xfrei kostenpfl. ja 5,00 €   80,00 €    85,00 €    100,20 €  mtl.

9 Gewerblich 9 bis 20 Mitarbeiter ./. ja ja ja 3xfrei kostenpfl. ja 5,00 €   100,00 €  105,00 €  124,00 €  mtl.

10 Gewerblich 10 über 20 Mitarbeiter ./. ja ja ja 3xfrei kostenpfl. ja 5,00 €   140,00 €  145,00 €  171,60 €  mtl.

Zahlungsmodalitäten

Zahlungsweise: SEPA Lastschriftmandat. Fälligkeit: im Voraus. Gruppe P,0 und 1 = jährlich zum 01.04.; in allen übrigen Gruppen monatlich. Rechnung: 1x jährlich zum 01.04. gültig für das folgende Geschäftsjahr.

Kostenlose Zusatzleistungen (ab bestimmten Gruppen, s. Tabelle)

WEB Schaufenster: kostenl. Eintrag auf unserer Homepage; 4 Bilder, Imagetext, Öffnungszeiten, Verlinkung, Adresse. Eigenverantwortliche Anlieferung und Aktualisierung.

WEB Suchfunktion: Auffindbarkeit aller Ihrer Leistungen, Labels, Warengruppen, Artikel, Erzeugnisse, soz. Medien über Suchfeld. Eigenverantwortliche Anlieferung und Aktualisierung.

WEB Werbebanner: Einblendung einer von Ihnen gestellten Werbeanzeige auf unseren Webseiten. Dauer je Schaltung: 14 Tage. Verfügbarkeit begrenzt. Zusätzl. kostenpfl. buchbar.

Ermäßigte Standgebühr: Rabatt i.H.v. 20% auf Standgebühren des Adventsmarktes und anderer Märkte der MCity als Veranstalter. Gilt nicht für Nebenkosten der Stände.

Kostenpflichtige Zusatzleistungen (ab bestimmten Gruppen, s. Tabelle) netto incl. 19%Ust.

KT Altpapierentsorgung über den vereinseigenen Entsorgerdienst. Abfuhr wöchentlich am Mittwoch, später Abend, Preis pro Monat mtl. 18,00 €      21,42 €      

WB Werbebanner auf der Vereinshomepage in 2-Wochen-Blöcken, begrenzte Verfügbarkeit, Laufzeit jeweils 14 Tage von Freitag bis Freitag. Beitrag pro Block 200,00 €    238,00 €    

TG Motiv- Tragetaschen der MCity, Motiv Sommer bzw. Advent GROSS; VE200 Stück im Karton. Abholung im City Lager 54,00 €      64,26 €      

TK Motiv- Tragetaschen der MCity, Motiv Sommer bzw. Advent KLEIN; VE350 Stück im Karton. Abholung im City Lager 70,00 €      83,30 €      

Einstufung in Beitragsgruppen

Gr.P Privatperson und Privatvermieter bis maximal 5 Betten, Fremdenführer

Gr.0 Privatvermieter PLUS: mehr als 5 Betten

Gr.1 Kleingewerbe-Treibende, Vereine, Verbände, Clubs, Gemeinde- und Stadtverwaltungen, Tourismusverbände, nicht gewerbliche Kultureinrichtungen.

Als Handwerk, Industrie, Großhandel und Banken gelten nur solche Betriebe, deren Umsatz zu mehr als 50% aus diesen Geschäftsbereichen stammt.

Die Gruppen- Einstufung wird zum Beginn des Geschäftsjahres vom Vorstand überprüft und den aktuellen Voraussetzungsbedingungen des Mitgliedes angepasst.

Eine niedrigere Eingruppierung als zu den Mindest- Voraussetzungen der Beitragssatzung ist nicht möglich. Ausnahmen sind nicht gestattet.

Freiwillige Höhereinstufung auf Wunsch des Mitgliedes ist jederzeit möglich und auch wieder rücknehmbar bis zur Mindeststufe. (z.B. um Anspruch auf Zusatzleistungen zu erwerben)

Umstufungen in andere Beitragsgruppen müssen vom Vereinsvorstand bestätigt werden um Gültigkeit zu erlangen. Sie sind mindestens 30 Tage vor der nächsten Beitragsfälligkeit anzuzeigen.

Mitarbeiterzahl

Die Mitarbeiterzahl eines Betriebes wird nach untenstehender Methode ermittelt. Sie wird am Ende aufgerundet auf ganze Mitarbeiter.

1 Mitarbeiter = Chef, Betriebsleiter sowie Kräfte mit 20 Wochenstunden oder mehr. 1/2 Mitarbeiter = Teilzeitkräfte unter 20 Wochenstunden.

1/4 Mitarbeiter = Teilzeitkräfte unter 10 Wochenstunden und Minijobber. Saisonkräfte und Spitzenlastkräfte werden nicht berücksichtigt, sondern nur ständig fest beschäftigtes Personal.

Zur vereinfachten Mitarbeiterzahlermittlung kann auch die Angabe aus der betrieblichen Jahresmeldung an die Berufsgenossenschaften herangezogen werden.

Erlangung der Mitgliedschaft (Auszug aus der Vereinssatzung)

Mitglieder können natürliche und juristische Personen, Handels- Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sowie Vereine und Institutionen innerhalb und außerhalb Miltenbergs werden.

Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand aufgrund eines schriftlichen Antrags, welcher an diesen zu richten ist.

Die Mitgliedschaft beginnt mit Eingang der unterzeichneten Beitrittserklärung und dauert mindestens 12 Monate.

Zu Ehrenmitlgliedern können von der Mitgliederversammlung solche Personen gewählt werden, die sich um die Förderung der Vereinsziele besonere Verdienste erworben haben.

Kündigung der Mitgliedschaft (Auszug aus der Vereinssatzung) 

Sie endet bei Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Geschäftsjahres (31.März) durch ordentliche schriftliche Kündigung des Mitglieds an den Vorstand

Die Mitgliedschaft endet sofort mit Tod der natürlichen Person, Auflösung des Vereines, des Betriebes oder der Institution oder bei Ausschluß.


